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Geltungsbereich 
 
Diese Einkaufsbedingungen gelten für den gesamten 
Geschäftsverkehr (Lieferungen und Leistungen) mit dem 
Lieferanten, auch wenn nicht ausdrücklich auf diese 
Bedingungen Bezug genommen wird. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an.  
 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern gemäß § 310 Absatz 1 Satz 1 BGB. 
 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Lieferungen und Leistungen des Lieferanten, selbst wenn wir 
im Einzelfall nicht darauf Bezug nehmen sollten. 
 
Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Lieferanten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Einkaufs-
bedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. 
 
Vertragsschluss 
 
Die Ausarbeitung und Abgabe von Angeboten sowie 
Kostenvoranschlägen durch den Lieferanten erfolgt für uns in 
jeder Hinsicht kostenlos.  
 
Der Auftrag kommt durch unsere schriftliche Bestellung sowie 
durch Annahme des Lieferanten zustande. Bestätigt der 
Lieferant unsere Bestellung nicht spätestens innerhalb einer 
Frist von 10 Werktagen schriftlich, sind wir zum Widerruf 
unserer Bestellung befugt. 
 
Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, 
insbesondere hinsichtlich Preis oder Lieferzeitangaben, hat der 
Lieferant uns darauf gesondert hinzuweisen. Diese 
Abweichungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden.   
 
Preise, Zahlung, Abtretung 
 
Die vereinbarten Preise sind Festpreise und gelten inklusiv 
Fracht, Verpackung sowie sonstiger Nebenkosten frei der von 
uns benannten Empfangsstelle. 
 
Die Zahlung erfolgt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, gemäß unseren Bestellungen.  
 
Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- und/oder Zurückbe-
haltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder 
unbestrittener oder in einem rechtshängigen Verfahren ent-
scheidungsreifen Gegenforderungen. 
 
Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem 
Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit 
es sich um Geldforderungen handelt. 
 
Termine und Lieferverzug 
 
Der in der Bestellung angegebene Liefer- bzw. Leistungstermin 
ist bindend. 
 
Sobald für den Lieferanten erkennbar ist, dass es zu 
Lieferverzögerungen kommen kann, hat der Lieferant uns dies 
unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 
Verzögerung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies ändert 
nichts an der Verbindlichkeit des vereinbarten Liefertermins.  
 
Erfolgt die Lieferung vor dem angegebenen Termin, sind wir 
zur Zurückweisung berechtigt. Ebenso können Teillieferungen 
von uns zurückgewiesen werden, es sei denn, wir haben ihnen 
ausdrücklich zugestimmt. 
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Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder 
Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der 
verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ansprüche.  
 
Gefahrübergang 
 
Die Lieferung erfolgt „frei Haus“ an den in unserer Bestellung 
angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben 
und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren 
Geschäftssitz zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist 
auch der Erfüllungsort. 
 
Art und Umfang der Leistung 
 
Angaben in unserer Bestellung und in unseren Abrufen über 
Art, Qualität, Maße, Gewicht, Stückzahlen, Umfang, etc., der 
Lieferung/Leistung sind verbindlich und vom Lieferanten 
unbedingt einzuhalten. 
 
Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit vom Lieferanten 
Änderungen der Lieferungen/Leistungen verlangen. Über die 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und 
Minderkosten sowie der Leistungs- bzw. Liefertermine sind 
einvernehmlich angemessene Regelungen zu treffen. Kommt 
eine Einigung innerhalb angemessener Frist nicht zustande, 
entscheiden wir nach billigem Ermessen. 
 
Wareneingangskontrolle 
 
Soweit anwendbar, gelten für die kaufmännische 
Untersuchungs- und Rügepflicht die gesetzlichen Vorschriften 
(§ 377 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Unter-
suchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei uns offen 
zutage treten (z. B. Transportbeschädigungen, Falsch- und 
Minderlieferung). Unsere kaufmännische Rügepflicht gilt als 
unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 10 
Werktagen erteilt wird.  
 
Mängelhaftung 
 
Die Lieferungen und Leistungen müssen dem jeweils zur 
Lieferzeit geltenden oder für die Zukunft absehbaren Stand der 
Technik sowie sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, 
technischen Prüfbestimmungen und Unfallverhütungs-
vorschriften entsprechen. Sollte für das Produkt eine 
Herstellererklärung oder eine Konformitätserklärung (CE) im 
Sinne von EG-Richtlinien erforderlich sein, muss der Lieferant 
diese erstellen und unverzüglich auf eigene Kosten zur 
Verfügung stellen.  
 
Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. 
Das Recht, die Art der Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung) zu wählen, steht uns zu. Der Lieferant hat 
sämtliche zum Zweck der Mangelbeseitigung oder Ersatz-
lieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Kommt der 
Lieferant der Aufforderung zur Mangelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung nicht in angemessener Frist, oder nur unzu-
reichend nach oder ist aus dringendem Grund sofortige 
Mangelbeseitigung erforderlich, können wir die Mängel auf 
Kosten des Lieferanten beseitigen lassen oder selbst 
beseitigen oder auf Kosten des Lieferanten Deckungskäufe 
vornehmen.  
 
Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahr-
übergang. Sofern nach dem Gesetz längere Fristen gelten, 
finden diese längeren Fristen Anwendung. 
 
Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim 
Lieferanten ist die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
gehemmt. Bei Ersatzlieferung bzw. Neuherstellung und 
Mängelbeseitigung beginnt die Verjährungsfrist für ersetzte 
bzw. neu hergestellte und nachgebesserte Teile erneut. 
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Produkthaftung 
 
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich 
ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadens-
ersatzansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in 
seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und 
er im Außenverhältnis selbst haftet. 
 
Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Ziffer 
9.1 ist der Lieferant auch verpflichtet, eventuelle 
Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einer von uns oder von unserem Kunden 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und 
Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir 
den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Davon 
unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
versicherung mit einer angemessenen Deckungssumme für 
Personen- und Sachschäden zu unterhalten; stehen uns 
weitergehende Schadensansprüche zu, so bleiben diese 
unberührt. Der Lieferant hat uns jederzeit auf Verlangen  eine 
Kopie der Versicherungspolice oder auf unseren gesonderten 
Wunsch eine aktuelle Versicherungsbestätigung zu senden. 
 
Schutzrechte, Geheimhaltung 
 
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 
seiner Lieferung keine in- oder ausländischen Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von 
allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben und uns 
alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser 
Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht 
unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten.  
 
Alle dem Lieferanten durch uns zugänglich gemachten 
geschäftlichen oder technischen Informationen sind, solange 
und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, 
Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen vom 
Lieferanten nur solchen Personen zur Verfügung gestellt 
werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung 
an uns notwendigerweise herangezogen werden müssen und 
die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Ohne unser 
vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche 
Informationen nur zum Zweck der Lieferung an uns verwendet 
werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns 
stammenden Informationen unverzüglich und vollständig an 
uns zurückzugeben oder zu vernichten. Informationen im Sinne 
dieser Vereinbarung sind alle Daten, Pläne, Programme, 
Kenntnisse, Erfahrungen, Know-How, und zwar unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung, Speicherung oder Übermittlung 
und auch unabhängig davon, ob diese Informationen 
ausdrücklich oder stillschweigend als geheim oder vertraulich 
bezeichnet sind. Dem Lieferanten steht daran kein Zurück-
haltungsrecht zu.  
 
Beistellung 
 
Von uns beigestellte Ware bleibt unser Eigentum. Sie darf nur 
bestimmungsgemäß verwendet werden. Der Lieferant hat 
hinsichtlich der beigestellten Ware eine Eingangskontrolle 
vorzunehmen und uns über das Ergebnis der 
Eingangskontrolle schriftlich zu informieren. Bei der Ver-
arbeitung unserer Ware durch den Lieferanten gelten wir als 
Hersteller ohne weitere Verpflichtungen und erwerben 
Eigentum an der neu entstehenden Ware. Erfolgt die 
Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer 
Waren zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle der 
Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit einer Sache 
des Lieferanten die Sache des Lieferanten als Hauptsache 
anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem 
Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zum 
Rechnungs- oder, wenn es diesen nicht gibt, zum 
Verkehrswert der Hauptsache auf uns über. Der Lieferant 
verwahrt in diesen Fällen die Sache unentgeltlich für uns.  
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Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
 
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang 
mit dem Vertrag, ist für beide Teile unser Geschäftssitz, bzw. 
der von uns genannte Leistungsort.  
 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie 
über sein Entstehen und seine Wirksamkeit ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für beide Teile das für 
den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht. Wir 
können nach unserer Wahl Klage auch am Sitz des Lieferanten 
erheben.  
 
Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. UN-Kauf-
recht (CISG) findet keine Anwendung.  
 
 

 

 
 
 


